
Bundesgerichtshof, 15.12.2003 (AZ: IV ZR 
278/01) 
Ein deutliches höchstrichterliches Urteil: Eine pauschale Honorarbeschränkung auf eine aus 
Sicht der Privaten Krankenkasse “angemessene” Höhe ist nicht zulässig! 

„Die Einbeziehung von Kostengesichtspunkten lässt sich aus § 1 Absatz 2 Satz 1 MB/KK im 
Wege der Auslegung nicht entnehmen. Aus der dafür maßgeblichen Sicht eines 
durchschnittlichen Versicherungsnehmers ist die Notwendigkeit der Heilbehandlung allein 
aus medizinischer Sicht zu beurteilen. Er versteht die Klausel so, dass ihm nicht die Kosten 
für jede beliebige Heilbehandlung erstattet werden, sondern nur für solche, die objektiv 
geeignet sind, sein Leiden zu heilen, zu bessern oder zu lindern. Ihm erschließt sich nicht, 
dass der Versicherer seine Leistungspflicht auf die billigste Behandlungsmethode 
beschränken will.“ 

  

  


